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1
Einleitung

Vor dem Hintergrund einer seit Mitte der
1990er Jahre rückläufigen Tarifbindung
bilden Tariftreueregelungen ein ordnungs-
politisches Instrument, um das Tarifver-
tragssystem in Deutschland zu stabilisie-
ren. Der Staat nutzt hierbei seine Markt-
macht als öffentlicher Auftraggeber, um
Unternehmen zur Einhaltung von Tarif-
standards zu bewegen. Ohne entsprechen-
de Regelungen würde der Staat selbst zur
weiteren Erosion des Tarifvertragssystems
beitragen, da er normalerweise gezwungen
ist, das günstigste Angebot anzunehmen
und damit nicht-tarifgebundenen Unter-
nehmen einen strukturellen Wettbewerbs-
vorteil einräumen müsste. Tariftreuege-
setze verfolgen demnach das Ziel, bei der 
öffentlichen Vergabe gleiche Wettbewerbs-
bedingungen herzustellen, sodass die Kon-
kurrenz nicht primär über die Lohn- und
Arbeitskosten, sondern über die Qualität
der Leistungen ausgetragen wird. Der vor-
liegende Beitrag liefert einen aktuellen
Überblick über die bestehenden Tariftreue-
regelungen in Deutschland.

2
Ökonomische Bedeutung
des öffentlichen 
Auftragswesens

In Deutschland geben die etwa 30.000 
Vergabestellen des Bundes, der Länder und

S. 9). Nach Ansicht des Beirates besteht bei
einer stärker marktorientierten Einkaufs-
politik ein Einsparungspotenzial von etwa
10 %, das die öffentlichen Haushalte er-
heblich entlasten würde (ebd., S. 5).

Gegen eine solche Position kann einge-
wendet werden, dass auch die Nicht-
Berücksichtigung sozialer und ökologi-
scher Kriterien mit vielfältigen öffentlichen
Folgekosten verbunden ist, die das gewon-
nene Einsparpotenzial bei der öffentlichen
Vergabe durch Mehrkosten an anderer Stel-
le wieder zunichte machen. So haben z. B.
zahlreiche öffentliche Einrichtungen ver-
sucht, dadurch Kosten zu sparen, dass sie
ihre Postdienstleitungen nicht mehr von
der Deutschen Post, sondern von billigeren
privaten Postfirmen erledigen lassen. Letz-
tere können ihre kostengünstigeren Dienst-
leistungen jedoch oft nur dadurch anbie-
ten, dass sie ihren Beschäftigten sehr nied-
rige Löhne zahlen, die dann wieder durch
zusätzliche Sozialleistungen des Staates
aufgestockt werden müssen (Butollo 2007,
S. 7f.).
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treuegesetze nicht mehr nur auf die Bauwirtschaft konzentrieren, sondern weitere Branchen einbeziehen. Schließlich sind die ersten
Bundesländer dazu übergegangen, neben Tariftreueklauseln auch Mindestlohnregelungen in das Vergabegesetz aufzunehmen. Nach
einem aktuellen Urteil des Europäischen Gerichtshofes von Anfang April 2008 ist die Zukunft der Tariftreuereglungen jedoch mehr als
ungewiss.

der Kommunen jährlich mehr als 360 Mil-
liarden Euro für öffentliche Aufträge aus
(BMWi 2007). Im Jahr 2005 entsprach dies
etwa 16 % des Bruttoinlandsproduktes
(BIP). Damit bewegt sich Deutschland et-
wa im europäischen Durchschnitt (Euro-
pean Commission 2004). Eine noch größe-
re ökonomische Bedeutung haben öffent-
liche Aufträge hingegen in Frankreich,
Großbritannien, Schweden und Österreich
sowie in den Niederlanden, wo das öffent-
liche Auftragswesen mit einem Anteil von
24 % des BIP den mit Abstand höchsten
Wert aufweist (Abbildung 1).

Die hohe ökonomische Bedeutung des
öffentlichen Auftragswesens verleiht dem
Staat als Nachfrager eine erhebliche Markt-
macht und eröffnet ihm ein weitreichendes
politisches Steuerungspotenzial (Handler
2005). Die Vergabe öffentlicher Aufträge
bildet demnach in der Praxis ein wichtiges
Instrument, um bestimmte wirtschaftspo-
litische Ziele, wie z. B. die Förderung tech-
nologischer Innovationen, die Unterstüt-
zung von kleineren und mittleren Unter-
nehmen oder die Förderung regionaler
Wirtschaftsstrukturen, durchzusetzen.

Umstritten ist jedoch, ob der Staat das
öffentliche Auftragswesen auch zur Durch-
setzung sozialer und ökologischer Ziele
einsetzen soll. In einem aktuellen Gutach-
ten zum öffentlichen Beschaffungswesen in
Deutschland hat sich der Wissenschaftliche
Beirat des Bundesministeriums für Wirt-
schaft (BMWi) dezidiert gegen die Berück-
sichtigung sogenannter „vergabefremder
Ziele“ bei öffentlichen Aufträgen ausge-
sprochen, da diese „unweigerlich zu einer
Vernachlässigung des Hauptziels wirt-
schaftlicher Einkauf“ führt (BMWi 2007,
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3
Rechtliche Rahmen-
bedingungen für 
Tariftreuereglungen 

Bei der Koppelung öffentlicher Aufträge an
die Einhaltung bestimmter sozialer Min-
deststandards handelt es sich um eine in-
ternational weit verbreitete Praxis, die sich
historisch bis ins 19. Jahrhundert zurück-
verfolgen lässt (McCrudden 2004). Im
Rahmen der Internationalen Arbeitsorga-
nisation (IAO/ILO) wurde bereits 1949 ein
„Übereinkommen über die Arbeitsklauseln
in den von Behörden abgeschlossenen Ver-
trägen“ (IAO-Übereinkommen Nr. 94)
verabschiedet, nach dem bei allen öffentli-
chen Aufträgen vertraglich sichergestellt
werden soll, dass die den Auftrag aus-
führenden privaten Unternehmen beste-
hende gesetzlich und tarifvertraglich vor-
geschriebene Lohnniveaus und Arbeits-
standards einhalten. Im Gegensatz zu zahl-
reichen anderen europäischen Ländern,
wie z. B. Frankreich, Italien, Großbritan-
nien, den Niederlanden und Österreich, hat
Deutschland dieses Übereinkommen je-
doch bis heute nicht ratifiziert.

Innerhalb Europas wird die öffentliche
Auftragsvergabe heute in hohem Maße
durch EU-Recht reguliert. Durch eine Viel-
zahl von EU-Richtlinien ist mittlerweile ein
komplexes Regelwerk geschaffen worden.1

Die Berücksichtigung sozialer Ziele bei der
Vergabe öffentlicher Aufträge wird dabei
durch das EU-Recht ausdrücklich erlaubt
(Bechtolsheim/Betz 2006, S. 6ff.). In einer
eigens hierzu von der Europäischen Kom-
mission (2001, S. 8) formulierten Mittei-
lung heißt es, dass „generell … jeder Auf-
traggeber bei der Definition der Ware oder
Dienstleistung, die er erwerben möchte,
diejenigen Waren, Dienstleistungen oder
Bauarbeiten wählen (kann) …, die seinen
sozial-politischen Anliegen entsprechen.“
In der aktuell gültigen Vergabe-Richtlinie
der EU aus dem Jahr 2004 wird in Artikel
26 ausdrücklich darauf hingewiesen, dass
öffentliche Auftraggeber die Möglichkeit
haben, zusätzliche Bedingungen für die
Ausführung des Auftrags vorzuschreiben.
Explizit erwähnt werden hierbei „soziale
und umweltbezogene Aspekte“ (Europäi-
sche Union 2004, S. 134).

Unabhängig von dem europäischen
Vergaberecht gibt es eine kontroverse De-
batte darüber, ob die Festlegung sozialer
Vergabekriterien gegen das europäische
Primärrecht – darunter insbesondere ge-
gen die in Artikel 49 des EU-Vertrages ga-
rantierte Freiheit des Dienstleistungsver-
kehrs – verstößt (Bechtolsheim/Betz 2006,
S. 39ff.). Nach einer Klage gegen das nie-
dersächsische Tariftreuegesetz hat das
Oberlandesgericht in Celle beim Europäi-
schen Gerichtshof (EuGH) ein Vorabent-
scheidungsersuchen eingereicht, um die
Frage zu klären, ob Tariftreueregelungen

gegen die europäische Dienstleistungsfrei-
heit verstoßen. In den Schlussanträgen zu
dem Verfahren kommt der Generalanwalt
des EuGH zu dem Ergebnis, dass Vor-
schriften zur Tariftreue mit dem EU-Recht
vereinbar sind (Bot 2007).

Entgegen der Meinung des Generalan-
waltes hat der EuGH in seinem aktuellen
Urteil vom 3. April 2008 jedoch die Posi-
tion vertreten, dass Tariftreueregelungen
mit der europäischen Dienstleitungsfrei-
heit nicht vereinbar sind (Europäischer Ge-
richtshof 2008). Nach Ansicht des EuGH
darf Letztere zum Schutz der Beschäftigten
nur durch solche Regelungen eingeschränkt
werden, die durch die Europäische Entsen-
derichtlinie (Richtlinie 96/71/EG vom 16.
Dezember 1996) abgedeckt sind, wozu na-
mentlich gesetzliche Mindestlöhne und all-
gemeinverbindliche Tarifverträge gehören.
Im Gegensatz hierzu sind Tariftreuerege-
lungen nach dem EuGH durch die Entsen-
derichtlinie nicht gedeckt, da sie nur dieje-
nigen Beschäftigten betreffen, die öffentli-
che Aufträge ausführen und somit keine
universelle Gültigkeit haben.

In Deutschland unterliegt die Vergabe
öffentlicher Aufträge einem komplexen
rechtlichen Regelwerk, das verschiedene
Gesetze umfasst (Leinemann 2007). Die
allgemeinen Grundlagen finden sich im
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
(GWB, §§ 97–129), während die Einzelhei-
ten zu den Verfahren der öffentlichen Auf-
tragsvergabe in der Verordnung über die
Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV) sowie
in den Verdingungsordnungen für Bauleis-
tungen (VOB), für Lieferungen und
Dienstleistungen (VOL) und für freiberuf-
liche Leistungen (VOF) geregelt werden.
Hinzu kommen die auf Landesebene exis-
tierenden Vergabegesetze.

Nach dem GWB müssen öffentliche
Aufträge „an fachkundige, leistungsfähige
und zuverlässige Unternehmen vergeben“
werden, wobei dasjenige Unternehmen den
Zuschlag erhält, das das „wirtschaftlichste
Angebot“ unterbreitet (§ 97, Abs. 4–5). Die
bundesweiten Vergabegesetze enthalten
selbst keine Bestimmungen über soziale
Vergabekriterien. Das GWB schreibt ledig-

1 Die Europäische Kommission hat eine eigene Web-
page zur öffentlichen Auftragsvergabe eingerich-
tet, auf der alle wichtigen EU-Dokumente herun-
tergeladen werden können (http://ec.europa.eu/
internal market/publicprocurement/legislation_
de.htm).

Abb. 1: Ausgaben für öffentliche Aufträge in % des Bruttoinlands-
produkts (BIP) 2005

*Angaben für 2003.
Quelle: Eurostat; Berechnungen der Autoren.
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lich vor, dass „andere oder weitergehende
Anforderungen … an Auftragnehmer nur
gestellt werden (dürfen), wenn dies durch
Bundes- oder Landesgesetz vorgesehen ist“
(§97, Abs. 4). Dies bildet die rechtliche
Grundlage für Vergabegesetze auf Landes-
ebene, einschließlich der darin enthalten-
den Regelungen zur Tariftreue.

Im Juli 2006 hat darüber hinaus 
das Bundesverfassungsgericht (2006) ein
Grundsatzurteil zur verfassungsrechtlichen
Zulässigkeit von Tariftreueregelungen ge-
fällt. Anlass war ein Vorlagebeschluss des
Bundesgerichtshofs, der das Berliner Ver-
gabegesetz für verfassungswidrig erklärt
hatte, da es gegen die im Grundgesetz
(Art. 9) geschützte negative Koalitions-
freiheit verstoßen würde. Das Bundes-
verfassungsgericht hat diese Sichtweise 
zurückgewiesen und ausdrücklich die Ver-
fassungskonformität von Tariftreuerege-
lungen betont. Gemäß diesem Grundsatz-
urteil verfolgt der Gesetzgeber mit der 
Tariftreuereglung eine Reihe verfassungs-
rechtlich legitimer Ziele, darunter

– die Verhinderung eines „Verdrängungs-
wettbewerbs über die Lohnkosten“,
– die „Bekämpfung der Arbeitslosigkeit“,
– den „Schutz der Beschäftigung solcher
Arbeitnehmer, die bei tarifgebundenen
Unternehmen arbeiten“,
– die „Erhaltung als wünschenswert ange-
sehener sozialer Standards“,
– die Entlastung der Systeme der sozialen
Sicherheit und
– die Unterstützung des „Tarifvertrags-
systems als Mittel zur Sicherung sozialer
Standards“ (Bundesverfassungsgericht 2006,
RN 86ff.).

Bezogen auf den letzten Punkt betont das
Bundesverfassungsgericht ausdrücklich,
dass „der Gesetzgeber die Ordnungsfunkti-
on der Tarifverträge unterstützen (darf),
indem er Regelungen schafft, die bewirken,
dass die von den Tarifparteien ausgehan-
delten Löhne und Gehälter auch für Nicht-
verbandsmitglieder mittelbar zur Anwen-
dung kommen. Dadurch wird die von
Art. 9 Abs. 3 GG intendierte, im öffentli-
chen Interesse liegende autonome Ord-
nung des Arbeitslebens durch Koalitionen
abgestützt, indem den Tarifentgelten zu
größerer Durchsetzungskraft verholfen
wird“ (ebd., RN 90).

4
Tariftreueregelungen 
in Deutschland

Im Frühjahr 2008 verfügen acht von 16
Bundesländern über eigene Vergabegesetze
mit Regelungen zur Tariftreue (Übersicht 1).
Mit der geplanten Verabschiedung eines
Landesvergabegesetzes in Rheinland-Pfalz,
die vorrausichtlich im Juni 2008 stattfinden
wird, wird sich die Zahl auf neun Länder
erhöhen. Auffällig ist hierbei ein deutliches
Ost-West-Gefälle; in Westdeutschland feh-
len lediglich in zwei Ländern (Baden-
Württemberg und Nordrhein-Westfalen),
in Ostdeutschland hingegen in allen fünf
Ländern Tariftreuegesetze. In zwei Bundes-
ländern (Sachsen-Anhalt und NRW) wur-
den zudem in den letzten Jahren bestehen-
de Tariftreueregelungen nach einem Regie-
rungswechsel von einer SPD- zu einer
CDU-geführten Landesregierung wieder
abgeschafft.

4.1 CHRONOLOGIE DER EREIGNISSE

Die Diskussionen um Tariftreuegesetze
entwickelten sich in der zweiten Hälfte der
1990er Jahre vor dem Hintergrund einer
rückläufigen Tarifbindung und zuneh-
mender Arbeitslosigkeit. 1999 verabschie-
dete das seinerzeit von einer großen Koa-
lition aus CDU und SPD regierte Berlin 
als erstes Bundesland ein Tariftreuegesetz.
Ein Jahr später folgten die CDU- bzw.
CSU-regierten Länder Bayern und Saar-
land mit eigenen Tariftreueregelungen.
2001 beschloss das sozialdemokratisch re-
gierte Sachsen-Anhalt als erstes ostdeut-
sches Bundesland ein eigenes Tariftreuege-
setz. Schließlich legte im Jahr 2002 die da-
malige rot-grüne Bundesregierung einen
Entwurf für ein bundesweites Tariftreue-
gesetz vor, der jedoch von einer Mehrheit
der CDU-regierten Länder im Bundesrat
abgelehnt wurde. Ausschlaggebend war
hierbei der zuvor erfolgte Regierungs-
wechsel in Sachsen-Anhalt, der die Mehr-
heitsverhältnisse im Bundesrat grundle-

Übersicht 1: Tariftreueregelungen in Deutschland
Bundesland Gesetz verabschiedet am Geltungsbereich
Bayern Gesetz über die Vergabe von 28. Juni 2000 Bauleistungen

Bauaufträgen im Freistaat 
Bayern (BayBauVG)

Berlin Berliner Vergabegesetz 9. Juli 1999 Bauleistungen, 
(Vgb Bln) Dienstleistungen bei 

Gebäuden und Immobilien
Neufassung des Berliner 13. März 2008 Sämtliche öffentliche 
Vergabegesetzes Aufträge

Bremen Vergabegesetz für das Land 17. Dezember 2002 Bauleistungen und ÖPNV
Bremen
Entwurf von SPD und  vorrausichtlich im Bauleistungen,
Grüne zur Revision des Mai 2008 Alle Dienstleistungs-
Vergabegesetzes aufträge

Hamburg Hamburgisches 1. April 2004 Bauleistungen und ÖPNV
Vergabegesetz (HmbVgG) (rev. 13. Februar 2006)

Hessen Hessisches Vergabegesetz – 17. Dezember 2007 Bauleistungen,
(HVgG) Gebäudereinigerhandwerk,

Bewachungsgewerbe
Niedersachsen Landesvergabegesetz 2. September 2002 Bauleistungen

(LVergabeG) (rev. 9. Dezember 2005) (bis zur Revision 2005 
auch ÖPNV)

Rheinland-Pfalz Entwurf der Landesregierung vorrausichtlich im  Bauleistungen,
für ein Landestariftreuegesetz Juni 2008 Gebäudereinigerhandwerk,
(LTTG) Bewachungsgewerbe,

Gebäude und 
Immobilienwirtschaft
Abfallentsorgung, ÖPNV

Saarland Saarländische Bauaufträge- 23. August 2000 Bauleistungen
Vergabegesetz (SaarBauVG)

Schleswig- Gesetz zur tariflichen  7. März 2003 Bauleistungen, 
Holstein Entlohnung bei öffentlichen ÖPNV,

Aufträgen (Tariftreuegesetz) Abfallentsorgung
Wieder aufgehobene Tariftreuegesetze:
Nordrhein- Tariftreuegesetz Nordrhein- 17. Dezember 2002 Bauleistungen und ÖPNV
Westfalen Westfalen (TariftG NRW) aufgehoben zum 

21. November 2006
Sachsen- Vergabegesetz Sachsen- 29. Juni 2001 Bauleistungen
Anhalt Anhalt (VergabeG LSA) aufgehoben zum 

13. August 2002

Quelle: WSI-Tarifarchiv 2008.
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sicht 2). In fünf Bundesländern sind solche
Schwellenwerte festgelegt worden, die sich
zwischen einem Auftragsvolumen von
10.000 € in Bremen und Schleswig-Hol-
stein und 50.000 € in Hessen bewegen. Der
besonders hohe Schwellenwert in Hessen
führt dazu, dass eine große Anzahl öffent-
licher Aufträge von vornherein durch die
Tariftreueregelungen nicht erfasst wird.
Demgegenüber haben mit Bayern, Berlin,
Hamburg und dem Saarland vier Bundes-
länder ganz auf die Festlegung von Schwel-
lenwerten verzichtet.

4.3 KONTROLLEN UND 
SANKTIONSMÖGLICHKEITEN

Von herausragender Bedeutung für die Um-
setzung der Tariftreueregelungen sind die in
den Vergabegesetzen vorgesehenen Kontrol-
len und Sanktionsmöglichkeiten. In allen
Bundesländern ist der öffentliche Auftrag-
geber berechtigt, bei den beauftragten Un-
ternehmen Kontrollen durchzuführen und
Einsicht in die entsprechenden Unterlagen
zu nehmen. Im Allgemeinen gilt auch, dass
der Hauptauftragnehmer für die Einhaltung
der Tariftreueregelungen bei Subunterneh-
men verantwortlich ist und diese zu kon-
trollieren hat. In Bremen, Hamburg und
Niedersachsen ist der öffentliche Auftragge-
ber zudem bei der Auswahl von Subunter-
nehmen zustimmungspflichtig. In den vier
norddeutschen Bundesländern (Bremen,
Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-
Holstein) ist darüber hinaus eine „verpflich-
tende Überprüfung“ des Angebotes vorge-
sehen, wenn dieses um mindestens 10 %
vom nächst höheren Angebot abweicht.

Bei den Strafen und Sanktionsmöglich-
keiten,die für Verstöße gegen die Tariftreue-
regelung vorgesehen sind, existieren zwi-
schen den Bundesländern erhebliche Unter-
schiede (Übersicht 3). Zunächst gibt es in al-
len neun Bundesländern die Möglichkeit,
Unternehmen bei Verstößen gegen die Tarif-
treue von zukünftigen Vergabeverfahren
auszuschließen. In den meisten Ländern ist
hierbei ein Zeitraum von „bis zu drei Jah-
ren“ vorgesehen. Allerdings haben lediglich
Berlin und Hessen diese Sanktionsmöglich-
keit als verpflichtende „Soll-Regel“ einge-
führt, während alle übrigen Länder hier nur
eine „Kann-Bestimmung“ festgelegt haben.
In fünf Bundesländern besteht außerdem die
Möglichkeit, bei Verstößen den Vertrag mit
dem Auftragnehmer fristlos zu kündigen.

Von der Möglichkeit, bei Verstößen ge-
gen die Tariftreue eine Vertragsstrafe aus-

klare Tendenz durchzusetzen scheint, die
Reichweite immer weiter auszudehnen. So
waren die ersten Tariftreuegesetze in Ber-
lin, Bayern und dem Saarland im Wesentli-
chen auf die Bauindustrie beschränkt, de-
ren tiefe ökonomische Strukturkrise in der
zweiten Hälfte der 1990er Jahren den Aus-
gangspunkt der gesamten Tariftreuedis-
kussionen bildete. Als zweiter Schritt wur-
de von einigen Bundesländern der öffentli-
che Nahverkehr mit in den Geltungsbe-
reich der Tariftreuegesetze aufgenommen.
Hintergrund war die forcierte Liberalisie-
rungspolitik in diesem Sektor, die tarifge-
bundene Verkehrsbetriebe insbesondere
bei öffentlichen Ausschreibungen systema-
tisch gegenüber ihren tarif-ungebundenen
Konkurrenten benachteiligt hätte. Ähnli-
ches gilt auch für Branchen wie die Ab-
fallentsorgung, das Gebäudereinigerhand-
werk oder das Bewachungsgewerbe, die in
die neueren Tariftreuegesetze mit aufge-
nommen wurden. Eine neue Qualität wei-
sen schließlich die novellierten Tariftreue-
gesetze in den Stadtstaaten Bremen und
Berlin auf, die generell für alle Dienstleis-
tungsaufträge (Bremen) oder gar für sämt-
liche öffentliche Aufträge (Berlin) gelten
sollen.

Ein wichtiger Unterschied im Gel-
tungsbereich der verschiedenen Tariftreue-
gesetze liegt nicht nur in ihrer sektoralen,
sondern auch in ihrer funktionalen Reich-
weite. In der Mehrzahl der Bundesländer
sind die Tariftreueregelungen sowohl für
das Land als auch für die Kommunen glei-
chermaßen verbindlich. In den Ländern
Bayern, Saarland und Schleswig-Holstein
gilt diese Verpflichtung jedoch nur für die
Landesebene, während es den Kommunen
frei steht, ob sie die Tariftreueregelungen
anwenden.

Die tatsächliche Reichweite wird schließ-
lich nicht unerheblich dadurch beeinflusst,
ob in den Vergabegesetzen ein bestimmter
Schwellenwert festgelegt ist, unterhalb des-
sen öffentliche Aufträge von der Tariftreue-
verpflichtung ausgenommen werden (Über-

gend veränderte. Zugleich wurde das Ta-
riftreuegesetz in Sachsen-Anhalt nur ein
Jahr nach seiner Verabschiedung wieder
aufgehoben.

Nach dem Scheitern eines bundesweit
gültigen Tariftreuegesetzes kam es zunächst
in Bremen, Niedersachsen und NRW
(2002) und dann in Schleswig-Holstein
(2003) und in Hamburg (2004) zur Ein-
führung landesspezifischer Tariftreuerege-
lungen, wobei das Tariftreuegesetz in NRW
nach der Übernahe der Landesregierung
durch die CDU im Jahr 2006 wieder aufge-
hoben wurde. Nachdem das Bundesverfas-
sungsgericht die verfassungsmäßige Zuläs-
sigkeit von Tariftreuereglungen bestätigt
hatte, hat die politische Auseinanderset-
zung um dieses Thema noch einmal deut-
lich an Dynamik gewonnen. Sichtbarstes
Zeichen hierfür ist die Einführung von 
Tariftreuegesetzen im christdemokratisch
regierten Hessen (2007) und im sozial-
demokratisch regierten Rheinland-Pfalz
(2008). In allen übrigen Ländern haben die
jeweiligen Oppositionsparteien konkrete
Entwürfe für Tariftreuegesetze vorgelegt
und damit das Thema auf die politische 
Tagesordnung gesetzt. Im März 2008 hat
die schwarz-rote Landesregierung von
Mecklenburg-Vorpommern angekündigt,
bis zur Sommerpause 2008 einen Entwurf
für ein Tariftreuegesetz vorzulegen. Weite-
re Länder könnten in Zukunft folgen.
Schließlich haben der rot-rote Senat in 
Berlin und der rot-grüne Senat in Bremen
eine weitreichende Revision ihrer beste-
henden Gesetze beschlossen, die den Gel-
tungs- und Regelungsbereich deutlich aus-
dehnen.

4.2 GELTUNGSBEREICH DER 
TARIFTREUEREGELUNGEN

Die in den verschiedenen Bundesländern
bestehenden Tariftreueregelungen weisen
bezogen auf ihren konkreten Geltungsbe-
reich sehr große Unterschiede auf (Über-
sicht 1), wobei sich im Laufe der Jahre als

Übersicht 2: Schwellenwerte für die Anwendung von Tariftreue-
regelungen
Bundesland Schwellenwerte – in Euro –
Hessen ab einem Auftragswert von 50.000 
Niedersachsen ab einem Auftragswert von 30.000 
Rheinland-Pfalz ab einem Auftragswert von 20.000 
Bremen, Schleswig-Holstein ab einem Auftragswert von 10.000 
Bayern, Berlin, Hamburg, Saarland kein Schwellenwert

Quelle: WSI-Tarifarchiv 2008.
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zusprechen, kann in sechs Bundesländern
Gebrauch gemacht werden. Lediglich in
Bayern, im Saarland und in Berlin wird auf
die Ankündigung von Vertragsstrafen in
den Vergabegesetzen verzichtet. Bei schuld-
haften Verstößen der Auftragnehmer wird
in der Regel eine Vertragsstrafe von 1 % des
Auftragswertes genannt. Bei mehreren Ver-
stößen kann diese Vertragsstrafe in einigen
Bundesländern auf bis zu 10 % des Auf-
tragswerts erhöht werden.

5
Tariftreue in der Praxis –
Evaluationsergebnisse
NRW und Hamburg

Obwohl einige Bundesländer nun schon
seit geraumer Zeit über Tariftreuegesetze
verfügen, ist über deren praktische Umset-
zung nach wie vor nur sehr wenig bekannt.
Bislang haben lediglich zwei Bundesländer
die Vergabepraxis im Hinblick auf die Ta-
riftreueregelungen evaluiert. Aus NRW
(Stefaniak/Vollmer 2005) und Hamburg
(Hamburger Senat 2007) liegen entspre-
chende Evaluierungsberichte vor, die auf
Befragungen von Unternehmen und Ver-
gabestellen beruhen und sich im Wesentli-
chen auf die Bauwirtschaft beziehen.

Beide Studien kommen zunächst zu
dem Ergebnis, dass die große Mehrheit der
betroffenen Unternehmen die Regelungen
zur Tariftreue begrüßt und als ein sinnvol-
les ordnungspolitisches Instrument zur
Bekämpfung von Schmutzkonkurrenz an-
sieht. In NRW erklärten 84 % der Unter-
nehmen, dass sie die Zielsetzungen des Ta-
riftreuegesetzes grundsätzlich unterstützen
(Stefaniak/Vollmer 2005, S. 35).2 Eine noch
größere Unterstützung erzielte das Tarif-
treuegesetz bei den Unternehmen in Ham-
burg (Abbildung 2). Nur knapp 3 % aller
Unternehmen halten hier eine Tariftreue-
regelung nicht für sinnvoll. Knapp 80 %
geben stattdessen an, dass ihr Unterneh-
men direkt von der Tariftreueregelung pro-
fitiert hat. Entgegen der Argumentation
von Tariftreuekritikern erklären 90 % der
Hamburger Bauunternehmen, dass sie
durch die Tariftreueregelung keinen signi-
fikant höheren Aufwand haben.

Der Evaluierungsbericht aus NRW
kommt allerdings zu dem Ergebnis, dass es
bei der Kontrolle der Tariftreue erhebliche
Defizite gab. So gaben knapp 80 % der 139
in NRW befragten Vergabestellen an, dass

sie die Einhaltung der Tariftreue nicht kon-
trollieren (Stefaniak/Vollmer 2005, S. 31).
Demgegenüber erklärten nur 34 % der be-
fragten Unternehmen, dass ihre Kalkula-
tionen von den Vergabestellen überprüft
wurden (ebenda, S. 42). Eine wesentliche
Ursache für die geringe Kontrolltätigkeit
sahen die Vergabestellen in fehlendem und
nicht ausreichend qualifiziertem Personal
(ebd., S. 27).

Vollkommen andersartige Erfahrungen
wurden im Hinblick auf die Kontrolle der
Tariftreue in Hamburg gemacht. Nach der
Verabschiedung des Tariftreuegesetzes
wurde bei der Hamburger Behörde für
Stadtentwicklung und Umwelt ein eigenes
Referat für „Tariflohn- und Nachunterneh-
merkontrolle“ eingerichtet. Diese auch als
„Soko-Bau“ bezeichnete Dienststelle ver-

fügt über zehn eigene Beschäftigte und hat
die Aufgabe, direkt vor Ort an den Baustel-
len die Lohnunterlagen zu überprüfen
(Hamburger Senat 2007, S. 12). Mit dieser
bundesweit einmaligen Kontrollstelle zur
Überprüfung von Tariftreueregelungen ist
es in Hamburg gelungen, eine hohe Kon-
trolldichte sicherzustellen und zugleich ei-
ne hohe Akzeptanz bei den betroffenen
Unternehmen zu erzielen (ebd., S. 14).

Das Hamburger Beispiel deutet darauf
hin, dass eine effiziente Umsetzung und
Kontrolle von Tariftreueregelungen nicht

2 Insofern ist es recht verwunderlich, dass die ge-
genwärtige CDU/FDP-Landesregierung in NRW
die Abschaffung des Tariftreuegesetzes ausge-
rechnet mit den Ergebnissen dieses Evaluierungs-
berichtes gerechtfertigt hat.

Übersicht 3: Sanktionsmöglichkeiten beim Verstoß gegen Tariftreue-
regelungen

Ausschluss von Fristlose Kündigung Vertragsstrafen
Vergabeverfahren des Auftrages

bis zu Bayern, Berlin, vorgesehen Bremen, Für jeden schuldhaften Bremen, 
3 Jahren Hessen, Hamburg, Verstoß: Vertragsstrafe Hamburg, 

Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, von 1 % des Niedersachsen,
Saarland, Rheinland-Pfalz, Auftragswertes Rheinland-Pfalz, 
Schleswig- Schleswig- Schleswig- 
Holstein Holstein Holstein

bis zu Bremen, nicht Bayern, Berlin, Bei mehreren Niedersachsen,
einem Niedersachsen vorgesehen Saarland Verstößen: Vertrags- Rheinland-Pfalz, 
Jahr strafe bis 10 % des Schleswig-

Auftragswertes Holstein
keine Hamburg Bei mehreren Hamburg
zeitliche Verstößen: Vertrags-
Angabe strafe bis zu 5 % des 

Auftragswertes

Quelle: WSI-Tarifarchiv 2008.
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allein den Vergabestellen überlassen wer-
den darf, sondern diese durch eine zentra-
le Stelle auf Landesebene unterstützt wer-
den sollten. In diesem Sinne wird z. B. in
dem Entwurf für eine Neufassung des Bre-
mer Vergabegesetzes die Einrichtung einer
„zentralen Tariftreuestelle“ vorgeschlagen
(Fraktionen der SPD und Bündnis 90/Die
Grünen in der Bremer Bürgerschaft 2007,
S. 5). Auch in Berlin hat die Linke bei der
Revision des Vergabegesetzes die Einrich-
tung einer unabhängigen Kontrollstelle
vorgeschlagen, was jedoch bislang von der
SPD mit Hinweis auf die zusätzlich entste-
henden Kosten abgelehnt wird (Die Welt
vom 10. März 2008).

6
Tariftreue und 
Mindestlöhne

Die Berücksichtigung der Zahlung be-
stimmter Mindestlöhne bei der Vergabe öf-
fentlicher Aufträge gehört international zu
den ältesten sozialen Vergabekriterien. Im
Zuge der sogenannten Living Wages-Kam-
pagnen haben diese Lohnstandards seit den
1990er Jahren insbesondere in den USA ei-
ne weite Verbreitung gefunden (Pollin et al.
2008). Bei den Living Wages handelt es sich
um örtlich festgelegte Mindestlöhne, die in
der Regel über den allgemeinen gesetzli-
chen Mindestlöhnen liegen und die beson-
deren örtlichen Lebenshaltungskosten
berücksichtigen sollen. Sie sind für alle öf-
fentlichen Einrichtungen sowie für private
Unternehmen bei der Ausführung öffentli-
cher Aufträge verbindlich. In Europa fin-
den sich Living Wage-Vereinbarungen ins-
besondere in Großbritannien. Eine Vorrei-
terrolle hat hierbei die Stadt London einge-
nommen, wo in den letzten Jahren unter
Bürgermeister Ken Livingstone ein unfang-
reiches Regelungssystem zur Festsetzung
von Living Wages eingeführt wurde (Bur-
gess 2006; Greater London Authority
2007).

Tariftreueregelungen gehen zunächst
deutlich über die Festlegung von Mindest-
löhnen hinaus, da sie nicht nur die jeweils
unterste Lohngruppe, sondern die gesamte
durch den Tarifvertrag definierte Lohn-
struktur als verbindliches Vergabekrite-
rium festschreiben. Allerdings besteht in
Deutschland seit geraumer Zeit das Pro-
blem, dass in zahlreichen Branchen in den
unteren Lohngruppen extrem niedrige Ta-

riflöhne festgelegt wurden, die kein exis-
tenzsicherndes Einkommen gewährleisten
(Bispinck/Schulten 2008).

Vor diesem Hintergrund haben die
Bundesländer Berlin und Bremen sich
dafür entschieden, bei der Neufassung ih-
rer Vergabegesetze zusätzlich zur Tariftreue
auch Mindestlohnregelungen aufzuneh-
men. In dem Entwurf zur Revision des Bre-
mer Vergabegesetzes heißt es hierzu, dass
„Aufträge des Landes und der Gemeinden,
für die kein maßgeblicher Tarifvertrag …
angegeben werden kann, … nur an solche
Unternehmen vergeben werden (dürfen),
die sich bei der Angebotsabgabe schriftlich
verpflichten, ihren am Ort der Leistung
eingesetzten Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern bei der Ausführung dieser
Leistungen mindestens ein Entgelt in Höhe
des tarifvertraglich vorgesehenen Mindest-
entgelts für Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer des Landes und der Gemein-
den zu bezahlen“ (Fraktionen der SPD und
Bündnis 90/Die Grünen in der Bremer
Bürgerschaft 2007, S. 3). Als Mindestlohn
wird damit de facto die unterste Lohn-
gruppe des Tarifvertrages für den öffentli-
chen Dienst (TVöD) bzw. des Tarifvertra-
ges für die Länder (TV-L) bestimmt, die
derzeit (März 2008) bei 1.286 € bzw.
1.325 € pro Monat liegt, was bei einer 39-
Stunden-Woche einem Stundenmindest-
lohn von 7,60 € bzw. 7,84 € entspricht.
Die Mindestlohnregelung greift jedoch nur
bei Branchen ohne „maßgeblichen Tarif-
vertrag“, während Branchen mit niedrige-
ren Tariflöhnen hiervon unberührt blei-
ben.

Eine weitergehende Regelung findet
sich im neu gefassten Berliner Vergabege-
setz, das hierzu Folgendes ausführt: „So-
fern für einzelne Branchen in Berlin keine
Entgelttarife bestehen oder die in Berlin
bestehenden und im konkreten Fall an-
wendbaren Entgelttarife ein Entgelt von
weniger als 7,50 € je Stunde vorsehen, er-
folgt die Vergabe mit der Auflage, dass die
Unternehmen ihre Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer (ohne Auszubildende)
bei der Ausführung dieser Leistungen mit
mindestens 7,50 € je Stunde entlohnen“
(Berliner Senat 2008, S. 4). Im Gegensatz zu
Bremen gilt in Berlin der als Vergabekrite-
rium festgelegte Mindestlohn von 7,50 €
auch dann, wenn in Tarifverträgen niedri-
gere Löhne vereinbart wurden.

Über die rechtliche Zulässigkeit der
Einführung eines Mindestlohns als sozia-
les Vergabekriterium wird derzeit heftig

gestritten. Die Vereinigung der Unterneh-
mensverbände in Berlin und Brandenburg
vertritt die Auffassung, dass es sich bei der
Berliner Mindestlohnregelung um einen
verfassungswidrigen Eingriff in die Tarif-
autonomie handelt und behält sich die
Möglichkeit einer Klage gegen das Tarif-
gesetz vor (UVB 2008). Demgegenüber
kommt ein Gutachten des Wissenschaft-
lichen Dienstes des Deutschen Bundesta-
ges zu dem Ergebnis, dass in Anlehnung
an das Urteil des Bundesverfassungsge-
richtes zur Tariftreue auch eine Min-
destlohnregelung im Vergaberecht ver-
fassungskonform ist (Schneider-Schahn/
Sahl 2007).

7
Fazit 

Die politischen Auseinandersetzungen um
Tariftreueregelungen haben in den letzten
Jahren wieder deutlich an Dynamik ge-
wonnen. Dies gilt sowohl quantitativ in
Hinblick auf die wachsende Zahl von Bun-
desländern mit eigenen Tariftreuegesetzen
als auch qualitativ in Hinblick auf die sek-
torale Reichweite dieser Gesetze. Ange-
sichts der hohen ökonomischen Bedeutung
des öffentlichen Auftragswesens nutzt der
Staat hier seine Marktmacht, um zur Stabi-
lisierung des deutschen Tarifvertragssys-
tems beizutragen.

Die bestehenden Tariftreuegesetze wei-
sen allerdings immer noch große Rege-
lungslücken auf und bilden aus gesamt-
deutscher Perspektive einen bunten Fli-
ckenteppich. Im Rahmen der aktuell dis-
kutierten Revision des bundesdeutschen
Vergaberechts hätte die Bundesregierung
eine gute Gelegenheit, einen neuen Anlauf
für ein bundesweit einheitliches Tariftreue-
gesetz zu nehmen.3 Ein solches Gesetz soll-
te dem aktuellen Berliner Beispiel folgen
und die Beschränkung auf einzelne Bran-

3 Immerhin hat der SPD-Vorsitzende Kurt Beck hier-
zu auf dem letzten ver.di Kongress erklärt: „Nach
meiner Überzeugung ist es unverzichtbar, dass wir
überall dort, wo Aufträge der Öffentlichen Hand
vergeben werden, über Tariftreue-Gesetze dafür
sorgen, dass nur diejenigen Aufträge der Städte
und Kommunen, der Länder und des Bundes (!)
und ihrer Gesellschaften bekommen, die den je-
weiligen anständigen Tariflohn bezahlen“ (Beck
2007).
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chen zugunsten universeller Geltung auf-
geben. Außerdem ist – so lange Deutsch-
land noch über keinen allgemeinen bran-
chenübergreifenden Mindestlohn verfügt
– eine Verknüpfung von Tariftreue und
Mindestlohn sinnvoll.

Nach dem aktuellen Urteil des Eu-
ropäischen Gerichtshofes ist die Zukunft
der Tariftreueregelungen insgesamt jedoch
mehr als ungewiss. Sollte es nicht gelingen,

doch noch einen europarechtskonformen
Weg zur Absicherung von Tariftreurege-
lungen zu finden, so käme es zu einem ri-
gorosen Lohnkostenwettbewerb, bei dem
der Staat gezwungen wäre, das „wirtschaft-
lichste“ Angebot anzunehmen und damit
nicht-tarifgebundene Unternehmen struk-
turell bevorteilen müsste. Entgegen der ur-
sprünglichen Intention von Tariftreuege-
setzen würde der Staat das Tarifvertrags-

system dann nicht stabilisieren, sondern im
Gegenteil selbst noch zu seiner weiteren
Erosion beitragen. In diesem Fall wären als
alternative Regelungen nicht nur die Ein-
führung eines allgemeinen gesetzlichen
Mindestlohns, sondern auch eine Reform,
die die Allgemeinverbindlichkeit von Tarif-
verträgen deutlich erleichtert, immer
dringlicher (Zachert 2004).
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